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ANHANG 6  
ALLGEMEINES UPDATE FÜR ALLE GRUPPEN 
VERSION 3 – 20. NOVEMBER 2020 
Alle Änderungen in rot

Zusätzlich zu allen bestehenden Regeln und Richtlinien finden Sie im Folgenden ergänzende 
Regelungen und Empfehlungen.

Bitte beachten Sie: Obwohl die IBU Tests und allgemeine Vorgaben/Regeln bereitstellt, bietet 
der kontrollierte Eventkreislauf in Hinblick auf COVID-19 keine 100%ig sichere Umgebung. Daher 
sind verantwortungsvolles Verhalten, die Einhaltung der Abstandsregeln, das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung und das Achten auf eine ausgiebige Handhygiene noch immer von oberster 
Wichtigkeit. Jeder Teilnehmer ist dafür verantwortlich, diese Punkte umzusetzen. 
 
ALLGEMEINES VERHALTEN

Zur Vermeidung einer unkontrollierten Ausbreitung und zum Nachvollziehen von Kontakten:

4 Bilden Sie „KERN-Gruppen“ bei der täglichen Interaktion – Top-Down-Prinzip:

 •  Innerhalb der Mannschaft 
 •  Athleten mit Athleten / Trainer mit Trainern / Techniker mit Technikern 
 •  Innerhalb der Geschlechter 
 •   Zimmergenossen mit Zimmergenossen

4  Diese kleinen Gruppen sollten so weit wie möglich unter sich bleiben und eine Mischung mit 
anderen vermeiden:

 •   Gleicher Tisch bei den Mahlzeiten mit einer begrenzten Personenanzahl (keine Rotation & 
Abstand zwischen den Tischen)

 •   Transportmittel/Autos

Je strenger dieses Vorgehen befolgt wird, umso besser können wir die Kontakte nachvollziehen 
und die Auswirkungen potenzieller positiver Fälle auf andere Personen minimieren – auch 
innerhalb Ihrer Mannschaften/Gruppen/Unternehmen!!

Mehr Informationen/Regeln/Vorgehensweisen sind im SARS-CoV-2 Testprotokoll (Anhang7) 
beschrieben.
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MASKEN

Das Tragen von Masken/Mund-Nasen-Bedeckungen ist in allen Bereichen Pflicht (außer für 
Athleten und Techniker während körperlicher Anstrengungen 4 Skifahren, Laufen, Aufwärmen).

Diese Ausnahme gilt für alle oben genannten körperlichen Aktivitäten für alle 
Veranstaltungsteilnehmer.

Zusätzliche Ausnahme: Wenn Sie sich allein in einem Raum/Büro aufhalten oder sich ein Büro 
mit anderen teilen, aber einen Sicherheitsabstand von 3 m einhalten können. Regelmäßiges 
Lüften wird nachdrücklich empfohlen (mindestens einmal pro Stunde)!

Masken/Mund-Nasen-Bedeckungen müssen qualitativ hochwertige Masken, OP-Masken oder 
von höherem Standard (FFP2 etc.), und ohne Ventil sein. Buffs/Halstücher etc. sind keine 
Masken! Das heißt, dass JEDER Eventteilnehmer (auch Athleten) eine Maske tragen muss, 
wenn er nicht gerade sportlich aktiv ist, wie oben erwähnt.

Darüber hinaus werden keine Ausnahmegenehmigungen/Befreiungen von der Maskenpflicht bei 
IBU Veranstaltungen akkzeptiert. Das Tragen von Masken ist verpflichtend und wer aus jeglichen 
Gründen keine Maske tragen kann, kann nicht teilnehmen.

 
DAS VERLASSEN DER „KONTROLLIERTEN 
VERANSTALTUNGSUMGEBUNG“

Grundlegendes:

Direkte Kontakte sollten weitgehend eingeschränkt werden. Das betrifft auch Ihre Zeit 
außerhalb des Veranstaltungsgeländes (vor allem Restaurant-, Pub- und Barbesuche sind 
nicht erlaubt!“

4  Sollte es zu Kontakt kommen, müssen die nationalen Abstandsregeln eingehalten und 
eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Diese Regeln können im Falle von 
unverantwortlichem Verhalten verschärft werden.

 •   Im Allgemeinen ist es verboten, den Personenkreis, welcher von den jeweiligen 
Maßnahmen (COVID-19-Testprotokoll) betroffen ist, zu verlassen.

 •  Dies beinhaltet Übernachtungen oder Besuche zu Hause!

Ausnahmen:

4  Wenn Sie allein oder mit einer Person zusammenleben, die ebenfalls zum „kontrollierten 
Veranstaltungskreis“ gehört

4  COVID-19-Tests alle 48 h auf eigene Kosten (IBU Test-Infrastruktur kann genutzt werden)

 •  Diese Möglichkeit muss angefragt werden (bei der ernannten IBU COVID-19 Kontaktperson)
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UNTERBRINGUNG

Zuteilung/Buchung von Unterkünften nür über das OK (Sollten Sie bereits gebucht haben, setzen 
Sie sich zur Genehmigung bitte so schnell wie möglich mit dem OK in Verbindung)

•   Getrennte Hotels für bestimmte, direkt in die Veranstaltung involvierte Gruppen (Mannschaften, 
Versorgungspartner, Medienvertreter, IBU) sind bevorzugt, wenn es die regionale Hotelstruktur 
der Gastgeberregion erlaubt

•   Apartments/Ferienhäuser, die nur von Mitgliedern derselben Gruppe bewohnt werden, sind 
laut IBU zulässig (keine Nutzung von Gemeinschaftsräumen/keine Mischung mit externen 
Personen, z. B. Frühstücksraum/Essensbereich)

•   Das OK ist berechtigt und dafür verantwortlich, diese Anfragen zu positiv/negativ zu 
bescheiden, wenn nationale Vorschriften eine strengere Vorgehensweise fordern und 
alternative Unterkünfte zu angemessenen Preisen zur Verfügung stehen 

•   Gemäß Anhang 3 („Unterbringung“ + „Berichterstattung“) ist mindestens ein Ersatz-/
Isolationszimmer pro Mannschaft in deren Unterkunft verpflichtend und die Kosten müssen 
von den Mannschaften getragen werden. Nur durch die Vorhaltung eines solchen Raums 
können die Anforderungen der „reporting policy“ mit sofortiger Isolation im Verdachtsfall/bei 
Symptomen erfüllt werden.

     AUSNAHME: Dies trifft nicht zu, wenn alle Mannschaftsangehörige in Einzelzimmern 
untergebracht sind.

 
TESTING  (all information in ANNEX 7)

•   Ein separates Dokument, was die legale Weitergabe und Kommunikation von SARS-CoV-2 Test-
Ergebnissen regelt, muss von jedem Teilnehmer bei seinem ersten IBU Test unterschrieben 
werden.

•  Die Unterschrift dieses Dokuments ist Voraussetzung für eine Event-Teilnahme.

•   Jede Person muss zum Test seine Akkreditierung und/oder einen Lichtbildausweis mitbringen.
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Vorangegangene COVID-19 Erkrankungen / Positive SARS-CoV-2-Ergebnisse / „Schwach 
Positive“ Ergebnisse

Ein möglicher Ausschluss von diesem Testprotokoll bedingt durch eine vorangegangene COVID-19 
Erkrankung kann nur nach interner Bewertung durch die Medical Advisory Group und basierend auf 
SARS-CoV-2 (IBU) Ergebnissen entschieden werden. Ein angepasstes Protokoll könnte in solchen 
Fällen angewendet werden. 

Nach mindestens 10 Tagen nach dem ersten positiven Test UND mindestens 48 symptomfreien 
Stunden, kann ein schwach positives RT-PCR Testergebnis mit CT Werten über 30 (übliche dual 
target PCR) oder 18 im Spindiag Rhonda PCR Test (IBU Testsystem) als rückbleibend positiv aus 
einer vorangegangenen Infektion, gewertet als nicht-infektiös betrachtet werden und führt nicht zu 
Quarantäne und Kontaktverfolgung.

Vor Eventanreise:

Die betroffenen Sportler / Personen müssen alle verfügbaren Dokumente und Testergebnisse zur 
Evaluierung an die IBU (COVID KontaKt Email-Adressen) senden, die dann an die für das Event 
zuständigen Repräsentanten der Medical Advisory Group weitergeleitet werden. Diese entscheiden, 
ob es sinnvoll ist, den on-boarding Prozess zu starten oder nicht (dies löst jedoch keine Reise-/
Einreisethemen – wir entscheiden lediglich , ob die Person zu unserem Testsystem zugelassen 
wird und eventuell auch am Event teilnehmen darf). Falls die Person es schafft, zu unserem Event zu 
gelangen (Reise/Einreise) muss sie durch unser System getestet werden! Basierend auf unseren 
Testergebnissen und Evaluierung, wird dann eine Entscheidung durch die IBU getroffen (inklusive 
Quarantäne bis das Testergebnis vorliegt und durch die zuständigen MAG Repräsentanten bestätigt 
ist – im Fall von niedrigen CT Werten in unserem Testsystem muss die interne Quarantäne fortgesetzt 
werden bis ein angemessenes, nicht-infektiöses PCR Ergebnis vorliegt).

HINWEIS: Dies ist die Herangehensweise der IBU basierend auf den Ratschlägen der Medical 
Advisory Group. Die finale Entscheidung liegt – wie immer – bei den nationalen Behörden und deren 
Regularien. Darüber hinaus befreit dies nicht von möglichen Reise-/Einreisebeschränkungen.

 
BEGLEITPERSONEN

Sollte ein Eventteilnehmer eine nicht-akkreditierte Begleitperson bei einem Event haben (z.B. Partner, 
Kinder, Nanny etc.), die während des Events direkten Kontakt zum Teilnehmer oder anderen Personen 
der „Eventblase“ hat, so müssen diese Begleitpersonen über die entsprechende IBU Covid Kontact 
E-mail für WC/IBU Cup registriert werden und sie werden anschließend in der gleichen Art und Weise 
auf eigene Kosten getested wie der Eventteilnehmer.


